
 
  

 
ANTRAG FÜR EIN STIPENDIUM IM 

SCHULJAHR 2024 / 2025 
  
  

Empfänger: Diakonie de La Tour, z.Hd. Barbara Jöbstl-Sobe, Harbacher Straße 70, 9020 Klagenfurt 
barbara.sobe@delatour-schulen.at    /     0664-88581001 

  
  
Schüler/in: ……………………………………………………  

  
Schule: …………………………………………………………  
  

Eltern (Name und Anschrift):  …………………………………………………………  
                                  …………………………………………………………  
                                  …………………………………………………………  
  
Telefon: …………………………  Mailadresse: …………………………………  
  
 
Anzahl der Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben ___ Personen; davon ___ Erwachsene(r) und ___ Kind(er)  
  
 
Beigefügte Nachweise:  
(Bitte beachten Sie, dass nur vollständig eingebrachte Anträge berücksichtigt werden können!)  
  
     Einkommensteuerbescheid 2023  
     Jahreslohnzettel 2023  
     Kinderbetreuungsgeld/Wochengeld  
     Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung  
     Bezüge aus Unterhaltszahlungen (Vereinbarung oder Bankauszug)  
     Bezüge aus anderen Stipendien  
     Motivationsschreiben (nur bei erstmaliger Antragsstellung notwendig) 
     sonstige: ___________________________________  
  
  
Der Antrag muss bis spätestens 30. April 2024 (es gilt das Datum des Poststempels) vollständig eingebracht werden. Bei 
unvollständigen oder unrichtigen Angaben kann der Antrag nicht berücksichtigt werden und es gilt daher der reguläre 
Schulbeitrag.  
  
  
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der von mir übermittelten Unterlagen sowie Angaben im 
Stipendiumsantrag. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben zu einer Rückforderung des gewährten Stipendiums führen 
können.  
  
  
  
Datum: _________________        Unterschrift: _______________________________  
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Vergaberichtlinien für Stipendien des Diakonie de La Tour Stipendienfonds  

  
1. Stipendienzweck  
Schulen in evangelisch, diakonischer Trägerschaft sehen es als Teil ihres gesellschaftlichen Auftrages 
exzellente Bildung Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft 
zugänglich zu machen. Evangelische Schulen möchten damit einen qualifizierten Beitrag zu Integration 
und sozialer Durchlässigkeit unserer Gesellschaft leisten.  
  
Die Diakonie de La Tour vergibt zu diesem Zweck Stipendien an Kinder und Jugendliche aus Familien, für die das 
Schulgeld an einer Privatschule eine unüberwindbare finanzielle Hürde darstellt. Das Stipendium soll diesen Kindern 
und Jugendlichen den Besuch einer Schule der Evangelischen Stiftung der Gräfin Elvine de La Tour ermöglichen.  
  
2. Finanzierung  
Der Stipendienfonds der Diakonie de La Tour speist sich aus folgenden Quellen:  

• Diakonie de La Tour  
• Sponsoring durch Unternehmen  
• Fundraisingaktivitäten an Schulen  
• Sonstige zweckgebundene Spenden  

  
3. Vergabekriterien  

• Das Einkommen der Familie des Kindes bzw. des Jugendlichen reicht nicht aus, um das Schulgeld zu 
finanzieren.   

• Für schwerwiegende und nachhaltige Einkommensänderungen (mindestens 25% weniger Familieneinkommen 
für zumindest 3 Monate) kann im laufenden Kalenderjahr um ein Stipendium angesucht werden.  
  

Die Stipendien stehen sowohl Kindern und Jugendlichen mit österreichischer als auch mit nicht 
österreichischer Staatsbürgerschaft zur Verfügung. Sie sind nicht an eine besondere konfessionelle 
Ausrichtung der Antragssteller/in gebunden.   
Es liegt im Interesse der Diakonie de La Tour Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen zu fördern.  
  
4. Verfahren  

• Die Eltern bringen ihre Anträge (Motivationsschreiben nur bei erstmaliger Antragstellung erforderlich) bis 
Ende April bei Frau Barbara Jöbstl-Sobe, Harbacher Straße 70, 9020 Klagenfurt ein.  

• Die Anträge werden auf Vollständigkeit überprüft und bearbeitet. Je nach finanzieller Situation der 
Erziehungsberechtigten werden die Stipendien entsprechend der aktuellen Staffelung berechnet. Die Höhe der 
zu vergebenden Stipendien richtet sich nach der Anzahl der Einreichungen und den jeweils zur Verfügung 
stehenden Mitteln.  

• Die Fachbereichsleitung des FB Bildung sowie die jeweilige Schulleitung beschließen die Stipendien.  
• Die Erziehungsberechtigten werden bis spätestens Ende Juni von der Entscheidung schriftlich informiert. Es 

besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Stipendiums.  
• Die Stipendien werden jeweils für ein Schuljahr gewährt. Wiederholte Antragsstellungen sind möglich. Die 

Stipendienempfänger sind ausschließlich der Schulleitung, der Fachbereichsleitung des FB Bildung, der 
berechnenden Stelle und dem Rechnungswesen der Diakonie de La Tour bekannt.  

  
5. Ansprechperson  
  
Barbara Jöbstl-Sobe  
Verwaltung, FB Bildung  
  
Harbacher Straße 70, 9020 Klagenfurt 
barbara.sobe@delatour-schulen.at 
0664/88581001  

  

    
   

  


